
Anlage 1 
 

Gebührenverzeichnis 
zur Friedhofssatzung der Gemeinde Malschwitz vom 25.11.2003 

 
 
1. Grabnutzungsgebühren für den Friedhof Niedergurig 
 
Einzelgrab  
- Sargbestattung, Mindestruhezeit 25 Jahre   87,00 Euro 
 
Doppelgrab 
- Sargbestattung, Mindestruhezeit 25 Jahre 125,00 Euro 
 
Urnengrab 
- Mindestruhezeit 20 Jahre    28,00 Euro 
 
Urnengemeinschaftsgrabstätte 
- einschließlich Friedhofsunterhaltungsgebühr 
   für die Dauer der Mindestruhezeit von 20 Jahren 428,00 Euro   
 
 
2. Friedhofsunterhaltungsgebühren für den Friedhof Niedergurig  
 
je Erdgrabstätte jährlich   20,00 Euro 
 
je Urnengrabstätte   20,00 Euro     
 
 
3. Gebühren für die Benutzung der Trauerhallen 
 
Benutzung Trauerhalle Niedergurig   50,00 Euro 
 
Benutzung Trauerhalle Baruth   80,00 Euro 
 
Benutzung Trauerhalle Kleinbautzen   80,00 Euro  
 
 
4. Sonstige Verwaltungsgebühren 
 
Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages nach 
§ 11 der Friedhofsatzung einschließlich  
Registrierung in der Grabkartei     7,00 Euro  
 
Gebühr für die Ausstellung einer Graburkunde    5,00 Euro 
 
Gebühr für die Umschreibung eines Nutzungsrechtes  5,00 Euro 
 
Gebühr für die Genehmigung zur Errichtung oder 
Veränderung eines Grabmales    5,00 Euro   
 


